
Nr. ~A5D'J 

1988 -05- 1 9 

11- 4lO;Lder Bcllngen zu den Stenogrnphl~chen Protokollen 

dcs Niltionalrates XVll. OOlctzgobunasporiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Freda MEISSNER-BLAU und Freunde 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Zuständigkeiten bei der Vollziehung des Paßgesetzes 

In der Diskussion um die Vergangenheit Bundespräsident Dr. 

Waldheims wurde gegen diesen der Vorwurf erhoben, er hätte als 

österreichischer Außenminister dem österreichischen Botschafter 

in der CSSR, Dr. Rudolf Kirchschläger, nach der Niederschlagung 

des "prager Frühlings" 1968 durch Sowjettruppen die Anweisung 

gegeben, den tschechoslowakischen Staatsbürgern, welche in die 

österreichische Botschaft geflüchtet waren, Einreisevisen nach 

österreich zu verweigern. 

Dr. Waldheim wies diesen Vorwurf mit der Begründung zurück, das 

Innenministerium sei in Visa-Fragen die zuständige Behörde 

gewesen. Er als Außenminister habe höchstens die Weisung des 

Innenministers weitergeleitet. 

Im Konflikt um die Einreisegenehmigung des südafrikanischen 

Hauptlings Buthelezi widersprechen sich die durch die Medien 

veröffentlichten Stellungnahmen einzelner Regierungsmitglieder 

und es scheint innerhalb der Bundesregierung Unklarheit über die 

Zuständigkeit bei der Vollziehung des Paßgesetzes zu geben. 
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Während Innenminister Blecha die Einreise Buthelezis zu verhin

dern gedachte, gab das Außenministerium Anweisung an die öster

reichische Vertretung in Südafrika, Häuptling Buthelezi ein Visum 

auszustellen. 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e 

1) Wie handhabt das Innenministerium seine Zuständigkeit zur 

Vollziehung des Paßgesetzes, wenn Vollzugshandlungen in die 

örtliche Zuständigkeit österreichischer Vertretungsbehörden 

im Ausland fallen? 

2) Gehört Häuptling Buthelezi einem Personenkreis an, der dem 

in § 7 Abs.1 Paßgesetz genannten Personenkreis vergleichbar 

ist (Bundespräsident, Nationalratspräsident, Regierungsmit

glieder, Präsidenten der Höchstgerichte, Beamte des Auswär

tigen Dienstes)? 

3) Würde die Ausstellung eines Diplomatensichtvermerkes für 

Häuptling Buthelezi den internationalen Gepflogenheiten 

entsprechen? 

4) Welchen Ausgang nahm die Auseinandersetzung über die 

Zuständigkeit zur Erteilung des Einreisesichtvermerks für 

Häuptling Buthelezi? 
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